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Geschäftsordnung 
 
Vorbemerkung: 
Die Schule ist – unbeschadet der Rechte des Schulträgers – im Rahmen der 
staatlichen Verantwortung und der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
eigenverantwortlich in Planung, Durchführung und Auswertung des 
Unterrichts, in der Erziehung sowie in ihrer Leitung, Organisation und 
Verwaltung. 
 
Im Schulvorstand wirken die Schulleiterin oder der Schulleiter mit 
Vertreterinnen oder Vertretern der Lehrkräfte und der 
Erziehungsberechtigten zusammen, um die Arbeit der Schule mit dem Ziel 
der Qualitätsbestimmung zu gestalten. 
 
Im Rahmen der ihm zugeordneten Aufgaben hat der Schulvorstand – wie 
die Konferenzen und die Schulleitung auch – bei seinen Entscheidungen 
auf die eigene pädagogische Verantwortung der Lehrkräfte Rücksicht zu 
nehmen. 
 
 
 

I. Zusammensetzung und Verfahren des 
Schulvorstandes 

 
§ 1 Zusammensetzung 
 

1. Der Schulvorstand besteht aus 8 Mitgliedern. Er hat 8 Mitglieder bei 
bis zu 20 Lehrkräften, 12 Mitglieder bei 21 bis 50 Lehrkräften und 16 
Mitglieder bei mehr als 16 Lehrkräften. 

 
2. Die Mitglieder des Schulvorstandes bestehen aus 4 Vertreterinnen 

und Vertretern der Lehrkräfte und aus 4 Vertreterinnen und 
Vertretern der Erziehungsberechtigten. 

 
3. Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte nach Absatz 1 sind die 

Schulleiterin oder der Schulleiter und die übrigen durch die 
Gesamtkonferenz bestimmten Lehrkräfte oder pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 
4. Der Schulvorstand kann weitere Personen als beratende Mitglieder 

berufen. 
 
 
§ 2 Vorsitz 
 
Den Vorsitz im Schulvorstand führt die Schulleiterin oder der Schulleiter. 
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§ 3 Beschlussfähigkeit, Entscheidungen 
 

1. Der Schulvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
seiner gesetzlichen Mitglieder anwesend ist. 

 
 

2. Er entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen auf ja oder nein 
lautenden Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter. 

 
 
§ 4 Sitzungen, Einberufungen 
 

1. die Sitzungen des Schulvorstandes sind nicht öffentlich. 
 

2. Die Sitzungen finden in der unterrichtsfreien Zeit statt. Sie sollen 
mindestens viermal im Jahr stattfinden. Sie sind in der Regel so 
anzuberaumen, dass auch berufstätige Vertreterinnen und Vertreter 
der Erziehungsberechtigten daran teilnehmen können. 

 
3. Die Schulleitung lädt zu den Sitzungen mit einer Ladungsfrist von 

sieben Tagen ein. Der Ladung ist die Tagesordnung beizufügen. 
 

4. Die Schulleitung hat eine Sitzung auch einzuberufen, wenn ein 
Viertel der Mitglieder des Schulvorstandes dies beantragt. 

 
 
 

II. Zuständigkeiten, Aufgaben 
 
§ 5 Entscheidungszuständigkeiten 
 
Der Schulvorstand entscheidet über  
 

1. die Inanspruchnahme der den Schulen im Hinblick auf ihre 
Eigenverantwortlichkeit von der obersten Schulbehörde 
eingeräumten Entscheidungsspielräume, 

2. den Plan über die Verwendung der Haushaltsmittel und die 
Entlastung der Schulleiterin oder des Schulleiters, 

3. Anträge auf Genehmigung einer besonderen Organisation (§ 23 
NSchG), 

4. die Ausgestaltung der Stundentafel, 

5. Schulpartnerschaften, 
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6. die von der Schule bei der Namensgebung zu treffenden  
7. Mitwirkungsentscheidungen (§ 107 NSchG), 

8. Anträge auf Genehmigung von Schulversuchen (§22 NSchG) sowie  

9. Grundsätze z. B. für  
• die Durchführung von Projektwochen 
• die Werbung und das Sponsoring in der Schule und 
• jährliche Überprüfung der Arbeit der Schule nach § 32 Abs. 3 

NSchG. 
 
 
§ 6  Vorschlagszuständigkeiten 
 
Der Schulvorstand macht einen Vorschlag für das Schulprogramm und für 
die Schulordnung. Will die Gesamtkonferenz von den Entwürfen des 
Schulvorstandes für das Schulprogramm oder für die Schulordnung 
abweichen, so ist das Benehmen mit dem Schulvorstand herzustellen. 
 
 
 

III. Schulträger 
 
§ 7 Beteiligung des Schulträgers 
 

1. Der Schulträger wird zu allen Sitzungen des Schulvorstandes 
eingeladen. Er erhält alle Sitzungsunterlagen. Eine Vertreterin oder 
ein Vertreter des Schulträgers kann  an allen Sitzungen des 
Schulvorstandes mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen. Sie oder er 
nimmt nicht an den Abstimmungen teil 

 
2. Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulträger 

über alle wesentlichen Angelegenheiten der Schule. 
 

3. Die übrigen Rechte des Schulträgers bleiben unberührt. 
 

 
 
Diese Geschäftsordnung wurde am 15.11.2007 vom Schulvorstand 
einstimmig beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


